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§ 46 K-LKABG Investitionsprogramm

K-LKABG - Karntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesetz - K-LKABG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.08.2025

(1) Die KABEG hat fur die von ihr gefihrten Landes-Krankenanstalten ein Investitionsprogramm zu erstellen. Dieses

Investitionsprogramm stellt eine Ubersicht Gber die von der KABEG in jeweils einen mindestens die néchsten drei
Jahre umfassenden Zeitraum geplanten Investitionen dar.

(2) Die Landesregierung hat mit der KABEG im vorhinein auf die Dauer von jeweils drei Kalenderjahren die Summe der
der KABEG mindestens jahrlich zuzuwendenden Landesmittel zur Umsetzung des Investitionsprogrammes zu

vereinbaren. Diese Vereinbarung ist bei der Berechnung des Nettogebarungsabganges der KABEG zu bertcksichtigen.

In Kraft seit 01.09.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 46 K-LKABG Investitionsprogramm
	K-LKABG - Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesetz - K-LKABG


